
Genossenschaft Buchseeweg, Köniz; Anhang als integrierender Bestandteil des Reglements. 

A n h a n g  : „ G e s t a I t u n g s g r u n d s ä t z e "  

Die Gestaltungsgrundsätze sind dem Öffentlichen Recht, insbesondere Art 10, Abs.2 

Überbauungsvorschriften, nachgeordnet: 

„Die neu zu erstellenden Anlagen der Neubauetappen sind als Gesamtkonzept und bauliche 

Einheit zu gestalten. Die Bauten und Anlagen sind hinsichtlich Gesamtwirkung, Massstäblichkeit, 

Dach- und Fassadengestaltung, Material und Farbe, Terrainveränderungen, Gestaltung der 

Aussenräume sowie anderer, wichtiger Einzelheiten sorgfältig konzeptionell zu entwickeln, zu 

detaillieren und aufeinander abzustimmen." 

Die nachfolgenden Gestaltungsgrundsätze präzisieren die obenstehenden Vorschriften nach 
Bauvollendung. Zugunsten aller Eigentümer stellen die Grundsätze die gestalterische 

Siedlungsqualität sicher. 

Um notwendige oder wünschbare Entwicklungen zu ermöglichen, wird zwischen primären und 

sekundären Gestaltungselementen unterschieden: 

1. Primäre Gestaltungselemente 

Sie sind für die Gestaltung grundlegend und darum nicht veränderbar. Was als primäre 

Gestaltungselemente gilt, und in welcher Qualität sie geschützt sind, ist nachfolgend 

beschrieben: 

1.2 Die massiven Teile der Haupt~ebäude ( Fassadenmauerwerk, aussenliegende 

Treppenanlagen als Wohnungserschliessungen, Vordächer und deren Stützen) in ihren 

Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit und Farbe sowie von allfälligen Abdeckungen 

wie Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen. 

1.3 Die Hauptdächer in Ihrer Abmessung, Form, Material und der Dachrandausbildung 

(Gesamtdetail) inkl. der an Fassaden sichtbaren Entwässerungsanlagen. 

1.4 Die massiven Stützmauern und Garteneinfriedungen in ihrer Höhe, Material und Farbe. 

1.5 Bestehende Fensteröffnun~en und Fensterteilungen sowie die Stärke der Fensterprofile. 

(vorbehalten bleibt die Regelung belreffend eingeschossige Anbauschichten). 








